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Wahlverfahren für Seeleute, Binnenschiffer und* 
Intcrzonen- und Auslandsreisende

§ 20
Wahlberechtigte Seeleute und Binnenschiffer, die sich 

infolge ihres Berufes am Wahltag nicht an ihrem Wohn
sitz aufhalten, sowie Personen, die sich am Wahltag 
auf Interzonen- oder Auslandsreise befinden, können 
ihr Wahlrecht in der Zeit vom 3. Oktober bis 17. Oktober 
1954 in einem Sonderwahllokal (§ 26 Abs. 4 des Gesetzes 
über die Wahlen zur Volkskammer am 17. Oktober 1954 
und § 24 Abs. 4 des Gesetzes über die Wahlen zu den 
Bezirkstagen) ausüben.

Der Wahl Vorstand dieser Sonderwahllokale ist aus dem 
Wahlvorsteher, seinem Stellvertreter und zwei Bei
sitzern zu bilden. Der Wahlvorsteher benennt den 
Schriftführer. Als Beisitzer können täglich andere Per
sonen hmzugezegen werden.

§ 21
In einem Sonderwahllokal kann das Wahlrecht nur 

gegen Vorlage eines Wahlscheines ausgeübt werden.

Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse
§ 22

(1) Bei der Ermittlung und Feststellung der Wahl
ergebnisse ist mit der Auszählung der für die Volks
kammer abgegebenen Stimmen zu beginnen.

(2) Vor Beginn der Auszählung haben sich die Wahlvor
stände davon zu überzeugen, daß die Wahlurnen noch 
versiegelt sind. Alle anwesenden Bürger sind auf Ruhe 
und Disziplin hinzuweisen.

§ 23
Alle weiteren sich aus den §§ 24, 25 und 27 bis 30 

dieser Durchführungsbestimmung ergebenden Hand
lungen sind für die Wahlen zur Volkskammer getrennt 
von den Handlungen für die Wahlen zu den Bezirkstagen 
durchzuführen.

§ 24
Vor Leerung der Wahlurne ist der Inhalt der vom 

Sonderwahlvorstand benutzten Wahlurne der Urne des 
Wahllokals zuzuschütten.

§ 29
(1) Für die Zähllisten und Gegenlisten sind Vordrucke 

nach dem Muster der Anlage 9 zu verwenden. Die Wahl- ч 
Vorstände haben für die gültigen und ungültigen Stirn- \ 
men mindestens je eine Zählliste und Gegenliste zu 
führen.

(2) Die Zähllisten für die gültigen und ungültigen 
Stimmen werden vom Schriftführer und die Gegen
listen von einem der Beisitzer geführt.

§ 30
Die Umschläge mit den Stimmzetteln, die der Wahl

vorsteher entsprechend § 44 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Wahlen zur Volkskammer am 17. Oktober 1954 und 
§ 42 Abs. 1 des Gesetzes über die Wahlen zu den Be
zirkstagen dem Wahlieiter zu übei'geben hat, sind mit 
dem Namen der Gemeinde und der Bezeichnung des 
Wahlbezirkes zu kennzeichnen. Die Stimmzettel sind, 
nach gültigen und ungültigen getrennt, zu bündeln. Die 
Versiegelung der Umschläge mit den gültigen Stimm
zetteln hat mit Klebestreifen mit dem Namenszug des 
Wahlvorstehers zu erfolgen.

§ 31
(1) Über die Ermittlung der Wahlergebnisse im 

Wahlbezirk und die Feststellung der Wahlhandlung im 
Wahllokal hat der Wahlvorstand eine Wahlmederschrift
(Muster Anlage 10) auszufertigen. Der Wahlniederschrift 
sind die ungültigen Stimmzettel und die verpackten und 
versiegelten gültigen Stimmzettel, die Wählerliste und 
die Zähl- und Gegenlisten getrennt für die Wahlen zur 
Volkskammer und für die Wahlen zu den Bezirkstagen 
sowie die Wahlscheine beizufügen.

\
Gleichzeitig sind die unbenutzten Wahlunterlagen 

(Vordrucke, formlose Unterlagen, Zahlenzusammen
stellungen und sonstige Aufzeichnungen) dem Wahl
leiter in einem gesonderten Umschlag zu übergeben.

Die Wahlniederschriften der Sonderwahllokale sind 
zweifach auszufertigen. Eine Ausfertigung verbleibt 
beim Wahlleiter des Bezirkes und eine Ausfertigung 
ist als Anlage des Schlußberichtes des Bezirkes dem 
Wahlleiter der Republik zu übergeben.

§ 25
Nach Leerung der Wahlurne sind die Stimmzettel 

nach gyltigen und ungültigen Stimmzetteln zu sortieren 
und zu zählen.

§ 26
Für die Ermittlung der Zahl der Wahlberechtigten gilt 

folgendes:
Von der Gesamtzahl der in der Wählerliste ent

haltenen Wahlberechtigten sind die Empfänger von 
Wahlscheinen abzuziehen Dieser ermittelten Summe 
ist die Zahl der im Wahllokal abgegebenen Wahlscheine 
hinzuzurechnen. Die Endsumme ergibt die Wahl
berechtigten.

§ 27
Die Wahlbeteiligung ergibt sich aus der Zahl der Ab

stimmungsvermerke in der Wählerliste zuzüglich der 
Anzahl der abgegebenen Wahlscheine. §

§ 28
Ergibt sich zwischen der Zahl der Abstimmungsver

merke und der Wahlscheine einerseits und den aus
gezählten Stimmzetteln andererseits eine Differenz, so 
ist eine nochmalige Prüfung vorzunehmen. Kann trotz 
wiederholter Prüfung keine Klärung herbeigeführt 
werden, so ist ein Vermerk in die Wahlniederschrift 
aufzunehmen.

(2) Die Wahlleiter der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden ermitteln die Gesamtergebnisse ihres Wahl
gebietes nach Vorliegen aller Wahlniederschriften 
der Wahlvorstände ihres Bereiches und melden sie an 
den Wahlleiter des Stadt- oder Landkreises durch 
einen Schlußbericht in zweifacher Ausfertigung (Muster 
Anlage 11). Eine Ausfertigung verbleibt bei dem 4 
Wahlleiter des Stadt- oder Landkreises, die zweite ' 
Ausfertigung ist von diesem an den Wahlleiter des 
Bezirkes weiterzugeben.

(3) Die Wahlleiter der Stadt- und Landkreise er
mitteln die Endergebnisse ihrer Stadt- und Landkreise 
nach Vorliegen aller Schlußberichte der Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden ihres Stadt- oder Landkreises 
und übermitteln sie an den Wahlleiter des Bezirkes 
durch einen Schlußbericht des Stadt- oder Landkreises 
in zweifacher Ausfertigung (Muster Anlage 11). Eine 
Ausfertigung wird von dem Wahlleiter des Bezirkes \ 
an den Wahlleiter der Republik weitergegeben.

(4) Die Wahlleiter der Bezirke ermitteln die End
ergebnisse ihrer Bezirke nach Vorliegen aller Schluß
berichte der Stadt- und Landkreise und übermitteln 
sie in einfacher Ausfertigung durch den. Schlußbericht 
des Bezirkes (Muster Anlage 11) an den Wahlleiter der 
Republik. \


